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Der Senat von Beji-lin
BauWo^in II b A 112-612^/X-36
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Vorlage

- zur* Konntnis-nahme "'

gemäß Artikel 47 Aus« 1 der Verfassunß v-on Berlin . ,
über* Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes X-36

für das Gelände beiderseits des Dreipfuhlparkes zwischen

Clayallee, U-ßahnlinie, Garystraß^:, Ihnestraße und. Leich-*
hardtstraße sowie für die Clayallee zwischen U-Bahnliniü
und Leichhardtstraße in Bszirk Zehlcndorf, Ortsteil Dahlera

Uir bitten, gemäß Artikel 47 Abs, 1 der Verfe-ssung von Berlin zur
Kenntnis zu nehmen, daß der Senator für Bau- und ^Tohnungsv<resen die
nachstehende Verordnung erlassen hats

t

Verordnung

über die Festsetzung des Bebauungsplaiiss X~3o
für das Gelände beiderseits des Dreipfuhlparkes zv;ischen Clayallee^

U~EahnliniCy Garyst-raße, Ihnestraße und Leichhardtstraße sowie für
die Cl&yallee zwischen U-Bahnlinio und Lcichhardtstrafle im Bezirk
Zehlendorf, Oi-tsteil Dahlepi

Vom 23* September 1975
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Auf Grund des § 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni I960 (EGB1,
S» 341/GVB1« S< 66?), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. K&i •]<
(BGB1. I S. 1037/SVB1. S. 1230), in Verbindung mit § 4 Abs. l Satz
des Gesetzes zur Ausführuns des Bundesbaugesetzes vom 21. Oktobei
I960 (GV31* S, 1030), zulstzt geändert durch Gesetz vom 9, Mai 1c
(GVB1. S« 884)» wird veropdnet:

§ 1

Der Bebauungsplan S-36 voa 26, Juli 1972 für aas Gelände beider"
seits des Dreipfuhlparkes zwischen Clayallee^ U""Ba}inlinie, Gapy-
Straße» Ihnsstraße und Leichhardtstraße sowie fUP die Clayallee
zwischen ü-BahnlinJlc und Lcichha.rd-L-straße im Bezirl: Zchlendorf,
Orts teil Dahlera, v.Tird festgesetzt.

5 2

Die Urschr'ift ö'as BebauuaßSplanes kann beim Bezirksamt Zchlendorf
von Berlin, Abteiliiag Bauw^esen, Vernsssungsarat, beglaubigte Ah«
Zeichnungen rte^ Bebauun^ßplanes köniien beim Bc;zir-ks?xmt Zehlenaorf
von Berlin, Abteilun.g Bauwesen, Stadtpl&nun^samt und Bau- und Woh-
nungsaufsicht.saint, während der Dienststunde.n kostenrrei eiuge«-
»oben werden•

§3 .

Diese Verordnun;" tritt am Ta.^G nach ihrer Verwundung im GesGt-^"
und. Verordnungsblatt für Beylin in Kraft.

A« ^.25'r'-ünäun^;

I, Vei'-anlassung des planes
Der Bebauungsplan X-36 '.--••urde zur Erhaltung de.-s Orfcsbildcs
und der init VIohnbeüauun^ äurchsetzten Parklandschaft des
Dreipfuhlparkes aufgestellt.

Im Flächcnnutzungsplan von Berlin vom 30. Juli 1965 (ABI« 1970
S* 703), zuletzt geändert durch den 5. Änderun^splan zum Flä-
chennutzungsplan vom 28. November 1973 (ABI. 1975 S. 89), ist
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das Gelände als reines Wohngebiet mit der Geschoßflächenzahl 0
allgemeines Wohngebiet mit der Geschoßflächenzahl 0,4 sowie ai
Parkanlage dargestellt«

•:y
Nach dem Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 1960
(ABI. 1961 S. 742) iat das Gelände als reines bzw. allgemeines
Wohngebiet der Baustufe 11/2 sowie als Nichtbaugebiet a&sgewie
sen.

/

II» Inhalt des Planes

Die Baugrundstücke im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes
sind überwiegend bebaut, die öffentlichen Grün- und Verkehrs"
flächen bereits hergestellt.

Der Bebauungsplan vnirdo gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Bundccbau-
gesetzes aus dem Flächennutzungspl°n entwickelt.

E>^ setzt folgendes fest:

l* "Reines Wohngebiet" (Baukörperausweisung) für die Einf&mi-
lienhausgrundstücke Ripleystraße 1 ~ 12, Garystraßs 82/90
und die rund ujn den Dreipfuhl gelegenen Einfaniilienhaus-
grundstücke Lützelsteiner Weg 3,5-6 und 8-17 sowie
Rsichshofer Straße 7, 9 ~ 24.

/'

2.

Mit der Baukörperausweisung - eng anliegende Baugrsnzcn -

und der Festsetzung von einem bzw. zwei zulässigen Vollßs-

schössen als Höchstgrenze sowie eines Garagengebäudes zu j

dem Einfamilienhaus soll der besonders geprägte Charakter

dieser Wohnbebauung gesichert werden. Mit- Rücksicht auf- eil
topographische Lage des Geländes (Han^lage zuin Dreipfuhl)
wurde für die Einfamilienhäuser beiderseits der Reichsho-

fer Straße und des Lütsslsteiner ';-.Teges nur ein zulässiges

Vollgeschoß als Höchstgrenze festgesetzt.
9

"Reines Wohngebiet" (flächenmäßige Ausweisung) für das
Grundstück Reichshofer Straße 6, als Maß der baulichen Nu1
zung sind als Höchstßrenze zwei Vollgeschosse, die Grund-
flächenzahl 0,3 und die Geschoßflächenzahl 0,4 bei offene;

Bauweise zulässig, «, 4 ~
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Mit der Festsetzung einer erweiterten überbaubaren Flache
soll für das mit einem zv^eigeschossigen Wohnhaus bereits
bebaute Grundstück eine relativ günstige bauliche Nutzung
ermöglicht werden.

3« "All^eraeines Wohngebiet" (flächeninäßiße Ausweisung)

a) für die Grundstücke Garystraße ^6/58, 64/80^ 63/65, 69r
Reichshofer Straße 3 und Ihnestraße 29/59> Lütsclstoi-
nsr Weg 4 - als Nutzungsmaß wurden die Geschoßflächonzai;
0»4 und die Grundflächenzahl 0,3 bei sv/ei Vollgeschossei
als Höchstgrenze festgesetzt; die Anhebung der nach dein
Baunutzungsplan geltenden Gr'undflächenzahi 0,2 E.uf- 0,3
geschieht zur besseren fl&chenmäßigen Ausnutzung der Bai
grundstücke «~? .^

b) für das Grundstück Reichshofer Straße 5, jedoch einer Ai
regung der Beteiligten folgend mit nur einem Vollgescho^
als HöchstgrGnze und mit der Geschoüflächenzah]. 0-^ um
für die nördlich hiervon liegenden Baugrundstücke einen
Durchblick zum Dreipfuhlpark freizuhalten}

c) für das Grundstück Clayallee 222/226 - ehemalige Cbsr-.
försterei Dahlera ~ drei Vollgeschosse als Höchstßrenze,
die Geschoßflächenzahl 0,6 und die Grundflächenzalil 0,3
Eine Au.snahnie von dsr Zahl der Yollseschosse ka-nn ^uge-
lassen werden, wenn die Qeschoßflächenzah3. nicht übsrv->

schritten wird (Planergänzungsbestiinnrang 3). Die flache;
mäßige Ausweisung dieiit der größtmöglichen Ausnutzung;
wobei auf die an.gx-enzenden Baugrundstücke Rücksicht ^e~
noBimen wurde.

4» "Allgemeines Wohngebiet" (Baukörperausv.'eifiung)

a) für das Grundstück Clayallee 180/182 und Garystraße 96
•- Studentenwohnheim - mit zwei viergeschossigen Bc.'^kör-
pern weitestgehend an der Clayallee gelegen, um die Woh
Qualität der östlich anschließenden Einfamilienhäuser

wenig zu beeinflussen,

5 ..
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b) für die Baukörper auf- dem Grundstück Clayallee 228/234,
Leichardtstraße 52/54 und Lützelsteiner Weg 18/20; sie
wurden hinsichtlich der zulässigen Vollgsschosse so

gruppiert, daß sie den Charakter des nördlich anschlie-

ßenden/Wohngebietes wenig beeinträchtigen«
•y

Die im reinen Uohngebiet nach § 3 Abs« 3 der Baunutzung;

verox'dnung inv'der Fassung vom 26. November 1°68 vor^e-
sehenen Ausnahmen wurden durch Planerganzungsbestinnuns

1, die im allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 Abs. 3 N.-'*. 6
BauNVO vorßesehenen AusnahinGn vnirden durch Planerß;änsxuT,.f

bestinwiung 2 ausgeschlossen,»

Die nicht übürbaubaren Flächen der Baugrundst-ücke mit

Bir.dungen für Bepflansungen sind ßärtnerisch anzulegen

und zu unterhalten y Uerbseinlagen sind unsulässig (Plan-
ergänzungsbestirarnung 6), -

5,

...v-

"Grmi&nlagen" mit der äweckbestimmung s

a) Parkanlage für den Vorhandenen Park am D^eipfuhl mit Ö&E
terrassenförmigen Anschluß nach Norden bis zur U~B£hn«
Hier findet diese Grünfläche iliren Anschluß an den be~

reits vorhandenen und vorwiegend etwa 8 m breiten Grün-

streifen enfclan.g äcr U'-Bahn avj'ischen de" Clayallee und
dem Harnackhaus.

b) Spielplatz für den vorhandenen et-.;a 2200 qm großen Spie:
platz ara Lützelsteiner Weg Ecke Loichhardtstraße.

6» "Straßenverkehrsflächen" (Straßenland und FußT.v'egG) mit den.
dazugehörigen StraßenbG5renzunSsl^nien*

Die Baugrundstücke sind voll erschlossen und die Erschlie-
ßungsanlagen übecwiegend hergestellt. Von der Clayall&e zu:
Ihnesrraße führt eine Fu3f:egverbindung über die Rtplc^stra-

ße und den Dreipfuhlpark» Dieser Fußweg verbindet somit
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auch die Clayailee mit der Ripleystraße, die zur Erhaltung

der Wohnnihe ohne direkten Anschluß für den Fährverkehr an

die Clayallee als Sackgasse endet•

Für den zwischen der Clayallee und dem Lützelsteiner l:eg ge-

le^enen Afcschaxtt der Garystraße wird entsprecSiend dem ^et-

zigen Ausbau ßie Breite von 12 m beibehalten. Im östlicS an-

ßrenzenden Bereich des Bebauun^Gpl&nes X~39 i.-nirdG die Stra-»

ßenbreite der G.arystraße auf 18 m festgesetzt; d5.e Aufwei-

tunß dieser Si'r'aßenvcrkehrsflachQ beginnt etwa in Hoho der

Reichshofer Straße,

Um vorhandene unterirdische Leitungen zu schützen, sözt dop

Bebauungsplaa im Bereich der Park5.nlaset d-ie mi'fc einem Loiw

tungsrecht sugunsten der- zustelndigen Unternehinenstr-äser su

belas.tend.en Plächsn roßt; die PUP mit f-lachwurse.lnden An-

pflans'.-t.m^GH oder leicht zu bGseitigonden Böfesti,qun,gen vop"

sehen werden dürfen (Planergänzungsbsstimmung 5)* ~

Für die Baugrandstücke entlang der Clayallee vrurde ein Zu~

und Ausfahrtsverbot festgesetzt, da sie durch die anlie^Gn-

den 'floß.nstraßen erschlossen sind. Nur zur Erschließung der«

Baugrunds-i:üc?:e Clayallee 222/220 werden 18 m Straßenflucht
vom gu- und Ausfahrtsverbot freigehalten.

III. Verfahren

Der Bebauungsplan ist gemäß § 2 Abs. 5 des Bundcsbaugesetses den

Behörden und St-ellen( die Träger öffentlichem Bulange siiid, ver—
gelebt worden, Änderungsv.Tünsche wurden nicht vorgebracht.

Der Bebauungsplan hat die Zustinu-nung der Bezlrkpverordnst'snvez^-
sajiimlung mit Beschluß vom 6* Dezenibep 1972 erhalten und wurde in
der Zeit vom 5. Februar 1973 bis 9. Mär-z 1973 öf-fentlich aus^e-

legt,
•

»
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Bedenken und Anreßungen wurden vorge'bracht von

1, Herrn Johannes Hints und Ehefrau, Bevrohner des Hauses Gary-
Straße 9^,

2» . Herrn Hans~Dieter Schiller» Eigentüinor des Grundstücks Gary
Straße 92,

und nach Abschluß der öffentlichen Auslegung von

• 3» Frau Ingeborg Diedrichy Bouahner'in des Hau-sGS Garystraßs 6£
4« Frau Hiltrud Dahlberg, Bewohnerin äes Hauses Garystr'aße 64^
5. Herrn Pror« DP» Fritz Bä\.ungart, Eigent'llE'.Gr des Grunci.stücks

Garystraße 70,
6, Herrn Dr, H&inrich PlinkGg Eigcnt-i'lmor des Grv.ndstücks Gsry"

ßtraße 72,
7. Herrn prof» Dr, Leopold Reidemeistei'1 im Auftre.g des Fördere

kr-eisss Brückemuseum e» V* als Ei^e.n'cümGi^ des G^undßtUclr.s
Gar'y^tr-aße 76,

6» einen Bewohner (Falkenberg) im Hauäo GarystyajSe £0,
9« Herrn Kurt Rehm, Eigentüiner des Grundstücks Garystraße 02,

10, Hfcrm K£PI Hoffr.iann, Eigentürr.cp des Gruiidsl'ücks Gar'ystraße
86 a,

Il» Hen^n Dipl,«Ing* Herbert Press, Eigeutümef des Gr'und.stücks
Garystraße 88,

12* Fra-u Gerda Joseph, lUtei^cntüJTiörin des Grundstücks Qar"ystr<
ße 63 a,

U* Frau Brigttc Pritz» MitbcTTohnerin des Hauce.o Garystraße 92
14. Frau Gerda Gericko, HiteigentLLmerin des Grundstücks Gar'y"

stra.ße 66,
15. Frau Erika Lehrßann, Eigentüjnorin des Grundstücks Oarystraßi

7^,
16. Herrn Dr. Günter Hensel, Eigen-L-llmer des Gr'unästücks Gary-

Straße 38.

Die von dexi Einsprechenden zu 1« bis 16, vorsebr-achten Beden?:en
richten sich ausschließlich gegen den Durchgangsverkehr in der
Garystraße« Es wird angGregty die Gar'ystraße. zu?" C3.ayallee hin
durch eine Wendeplatte abzuriegeln bzw, ersatzweise zur Einbahn-
ßtraße zu erklären«

- 8
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Unter Abwaßuns der öffentlichen und privaten Belange ßosGncinan-
der und untereinander konnte den vorgebrachten Bedenken uiid An-
reßungen nicht sefol£t werden«

Diese Entscheiduns ist nachstehend begründet;

Im Plachennutzimgsp5.an von Berlin vom 30< Juli 1965 und den fol-
genden Andcrun2Sp3.an en ist die Garystraße nicht s.l.s Yerkehrs£t5?3l?s
ausgewiesen. Die bisher vor-^esehene Ausba.ubreitG von 22 m I.omite
daher auf 18 .ii(zwischcn Clayallee und Lü-l-zelüteiner Weg 12 rn) r-&-
düpiert werden. Dur'ch diess Maßnalirne vird cliQ Qarystyaße ubsr^ie-»

genet dera Anliegez'vez-kehr dienen« Eine we.itorgehcndG Einschr-ünlius^
ist nicht Bößliciiy weil die Straße neben zY:öi F&hrspupen Raujn n^
die ünter'orj.nsun.g des starken ruhenden Ver!:ehr's nachv.l'eisen muß*
Die in Aussicht genorffi'Aen^ Ve^bi^itcrung '.'.m 6 HI cu'Tolßt auc^ch3-i£<S«
lich nach Kopden untep Inönspi^.chnahne dcü Gelcindcs dox' Fi'-cic-.n

UniVöY'ßi'cüt. lin~'Q- Durchführu'n^ ist j-.tt nlichster' Zeit nicht üea1'-

.^i Cht3.gt·

l->...

Von der Abr-le^elung der Gary&traße zur Clayallee hin mußte ab.gö-
sehen werden, da sonst das Wohngebiet n?.cht einwandfrei an die
überörtliche Haxiptver.kehrssträße Clayallce anzuschließen wäre. M<

Bedeutung dsr Garystraße als Anliegerstraße der Freien UnivGrsitä-
darf ebenfalls nicht unterschätzt werden.

Wegen der verhältnismüßig geringen Straßenbrcite ist auch rür die
Zukunft nicht anzunehmen, daß die Garystre.ß.ä mehr als erforder~
lich durch Lkv.'-Ver'kehr belastet wird. Diese Fahrzeuge werden naeh

Ausbau der ü'oerörtlicheii Hauptverkehrsstraßenzüge Kabel sch-x-erdter1
Allee - Thielall.ee und Säar-gemünder - Brümmer-/Lohleinstraßo ütep-
wiegend diese übergeordnsten Verkehrsstraßen b£nutzen.

Die Frage, inv.'ieweit die Möglichkeit besteht, die Gar'ystraße zuj
Einbahnstraße zu erklären, kann im Bebauungsplanverfahren nicht
entschieden vjerden,

»
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B» Rechtsgrundla.qc;

Bundesbaugesetz vom 23. Juni I960 (BGB1. I S. 341/GVB1. S» 667),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2, Mai 1975 (BGB1. I S. 1037/
GVB1» S. 1230), in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung in
der Fassung vom 26. Noven-.bsr 1968 (BGB1. IS. 1237» berichtigt
BGB1. 1969 I S. 11/GVB1. S. 16?6, berichtigt GVB1. 1969 S. 142)?

Gesetz sur Ausführung des Bundesbaugesetzes voni 21. Oktober 1960
(GVB1. S. 1080), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 1972
(GVB1. S, 882!.).

C. J^ufiha^._ts^äß_i^,e7e_Ays'w'irkun.i?eri_^

a) Auswirkungen auf Einnahrnei^ und Ausg&bGn

1, Pü-r die Herstellung von Gehwo.pen im nördlichen Teil des
Lützelstciner Weges uxid der Reichshof er Straße ist mit
etwa 20.000 DM,

2. für- den Fall der Teilentwidmurg der Leichhardtstraße
zwischen Lützelstelner Wog und Reichshofer Straße (ßi!ibe~
ziehun.g in den Dreipfuhlpark) wird mit Umbaukosten in Höhe
von etwa 100*000 DM,

3. an Einnahmen in Form von ErschließuiiißSbeiträgent für die
Teilveranlagung der Gehwege der Clayallee ist mit Einnah-
men von etwa 25*000 DM zu rechnen*

Die Mittel werden zu gegebener Z<ait im Fachhaushalt voran-
schlagt.

b) Pcr-sonalwirtschaf fliehe Auswirkungen: Keine.

Berlin» der.

Der Spnat von Berlin

Reg, Bürgermeister

Ri s to ok .
I

Senator für Bau«- und Wohnunßs-.'esez


